
Begleitung einer 
Euthanasieanfrage
Praktischer Leitfaden für Hausärzte



Im Falle einer Euthanasieanfrage

 • Die Leiden des Patienten bewerten.
 • Die aktuelle und die alternativen Behandlungen 

bewerten (möglicherweise in Absprache 
mit einem Palliativteam, wenn der Patient 
Palliativ pflege in Anspruch nimmt).

 • Die Begleitung durch ein Palliativteam vorschlagen.

1.  Ist der Arzt einverstanden mit 
dem Akt der Euthanasie?

Wenn nein:

 • Den Patienten oder die eventuelle Vertrauensperson 
rechtzeitig und spätestens binnen sieben 
Tagen, nachdem die Bitte erstmals formuliert 
wurde darüber informieren und dabei die 
Gründe für seine Ablehnung angeben. 

 • Den Patienten oder die Vertrauensperson 
an einen anderen vom Patienten oder der 
Vertrauensperson angegebenen Arzt verweisen. 

 • Wenn Ablehnung aus medizinischen 
Gründen (nicht unter Berufung auf seine 
Gewissenfreiheit), besagte Gründe in der 
medizinischen Akte des Patienten aufzeichnen.

 • Dem Patienten oder der Vertrauensperson die 
Kontaktdaten eines auf das Recht auf Euthanasie 
spezialisierten Zentrums oder Vereins mitteilen. 

 • Auf Anfrage des Patienten oder der Vertrauensperson 
binnen vier Tagen nach dessen Anfrage dem vom 
Patienten oder der Vertrauensperson angegebenen 
Arzt die medizinische Akte des Patienten übermitteln.

Wenn ja:

 • Um die zu sammelnden Informationen zu 
kennen, ist es sinnvoll das auszufüllende 
Registrierungsformular runterzuladen von der 
Webseite www.palliativpflegeverband.com.

Zur besseren Lesbarkeit von Personen-
bezeichnungen & personenbezogenen 
Wörtern wird die männliche Form genutzt. 
Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.
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2.  Sind alle gesetzlichen 
Bedingungen erfüllt?

Gesetz vom 28. Mai 2002 (zu finden auf dem Intranet der 
Webseite www.palliativpflegeverband.com)

 • Der Patient ist volljährig oder ein für 
mündig erklärter Minderjähriger. 

 • Der Patient ist zum Zeitpunkt seiner Anfrage 
bei Bewusstsein und handlungsfähig, 
wach und klar orientiert.

 • Der Patient befindet sich in einer medizinisch 
aussichtslosen Situation und berichtet von einem 
ständigen und unerträglichen körperlichen 
oder psychischen Leiden, das nicht gelindert 
werden kann und das auf einen schweren 
und unheilbaren durch Unfall oder Krankheit 
bedingten Zustand zurückzuführen ist.

 • Die Anfrage ist freiwillig, überlegt und wird 
ohne Druck von außen wiederholt geäußert.

Im Zweifelsfall stehen die EOL-Ärzte oder die 
PPV-Referenzärzte zur Beratung zur Verfügung. 

Wenn ja:

 • Dem Patienten alle im Gesetz beschriebenen 
Informationen mitteilen.

 • Eine schriftliche Anfrage vom Patienten einholen. 
Falls der Patient unfähig ist, die Anfrage zu verfassen, 
kann diese von einer volljährigen Drittperson seiner 
Wahl (ohne finanzielles Interesse) verfasst werden 
in Anwesenheit des Hausarztes, der schriftlich 
bestätigt, warum der Patient es nicht selbst tun kann.

 • Sicherstellen, dass das physische oder psychische 
Leiden des Patienten fortbesteht und er 
seinen Willen wiederholt bekundet hat. 

 • Sich an die Familie wenden (wenn der Patient 
einverstanden ist), um deren Stellungnahme zu 
erfahren (sie müssen nicht einverstanden sein). 

 • Ein zweiter unabhängiger Arzt Ihrer Wahl 
begutachtet den Patienten und überprüft, ob 
die Bedingungen zur Euthanasie erfüllt sind. 

 • Den Patienten über die Schlussfolgerungen 
des zweiten Arztes informieren.

 • Sich an das Pflegeteam wenden, 
falls eins vorhanden ist.



3.  Einschätzen, ob der Tod in 
absehbarer Zeit eintreten wird 
= der Tod wird in Kürze erwartet 

Wenn nein:

 • Organisation einer Konsultation des Patienten 
mit einem dritten unabhängigen Arzt, Psychiater 
oder Spezialisten in der betreffenden Pathologie 
und Gründe für die Konsultation angeben. Dieser 
Arzt begutachtet den Patienten und überprüft, ob 
die Bedingungen zur Euthanasie erfüllt sind. 

 • Sobald die Stellungnahme dieses Arztes 
eingegangen ist, den Patienten über die 
Schlussfolgerungen informieren.

 • Mindestens einen Monat zwischen dem 
schriftlichen Antrag des Patienten und 
der Euthanasie verstreichen lassen.

Wenn ja:

Innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens im Hinblick 
auf den Zustand des Patienten die Handlung planen:

 • Bestimmung der Zeit und des Ortes 
mit dem Patienten in Zusammenarbeit 
mit dem Krankenpfleger vor Ort.

 • Wählen der Technik und Absprache mit dem 
Krankenpfleger, insbesondere in Bezug 
auf die Vorbereitung des Materials.

 • Erklären, wie das Verfahren ablaufen 
wird (wer, was, wo).

4.  Erstellen des Rezeptes

Auf dem Rezept den Namen des Patienten erwähnen, 
dass es sich um Euthanasie handelt, das Datum der Eut-
hanasie, sowie eine Telefonnummer des verschreibenden 
Arztes.

Wenn intravenöser Zugang mit Mini-Baxter, in Absprache 
mit dem Krankenpfleger folgendes Material vorsehen:

 › Um den Zugang offen zu halten: 250 ml Nacl 0,9 % 
oder 500 ml, wenn schon am Vorabend angelegt wird.

 › 1 Verlängerung mit einem 3-Wege-Hahn
 › 1 Mini-Baxter mit 100 ml Nacl 0,9 % für 

das Thiopental (oder nicht, wenn direkt 
injiziert wird über den 3-Wege-Hahn)

 › 2 IV-Katheter (18 oder 20Gx11/4)
 › 2 Infusionsbestecke



 › 2 Ampullen Nacl 0,9 % von 20 ml
 › 4 × 20 ml-Spritzen und 4 × 10 ml-Spritzen
 › 10 Aufziehnadeln Ch°18
 › Pflaster
 › Infusionsständer vorsehen oder eine 

andere sichere Fixierungsmöglichkeit
 • Medikamente: ENTWEDER 4 Fläschchen 

Thiopental zu jeweils 1 g (Thiobarbital 
Braun) ODER 2 × 50 ml Propofol-Diprivan 
2 % (vorbereitete Spritzen von 50 ml)

 › 1 Ampulle Curare (Atracurium, Mivacurium, …)
 › Es besteht die Möglichkeit einer vorherigen 

Sedierung mit 5-15 mg Midazolam IV langsam 
je nach gewünschter Sedierung. 1 Ampulle 
Midazolam 15 mg/3 ml wäre dann vorzusehen.

Wenn anderer Zugang erwünscht, sich mit dem Palliativ-
pflegeverband besprechen für weitere Informationen.

5. Vorbereitung

 • Die IV-Infusion mit 250 ml Nacl 0,9 % und dem 
3-Wege-Hahn anlegen.

 • ENTWEDER die 3 g Lösung von Thiopental im 100 ml 
Mini-Baxter vorbereiten, d.h.: 
Eine Nadel und eine 20-ml-Spritze verwenden, um 
20 ml Lösung aus dem Mini-Baxter zu entfernen, und 
sie in die erste Ampulle von 1 g Thiopental injizieren. 
Das Pulver löst sich auf und ergibt eine gelbliche 
Lösung. Man zieht diese 20 ml dann wieder auf und 
injiziert sie in die zweite Flasche Thiopental. Diese 
Lösungen in den Mini-Baxter injizieren. Die dritte 
Ampulle ihrerseits mit 10 ml Nacl /1 g Thiopental 
auflösen und in den Mini-Baxter injizieren. 

 • ODER in 3 × 10 ml-Spritzen jeweils 1 g Thiopental 
mit 10 ml Nacl auflösen zur direkten Injektion in den 
3-Wege-Hahn, wenn die Zeit gekommen ist. 

 • Die Spritzen beschriften, um die Injektionsreihenfolge 
zu garantieren.

 • ODER die 2 × 50 ml Propofol-Diprivan 2 %-Spritzen 
fertigstellen für Gebrauch: Schutzkappe unter Ansatz 
der Spritze muss vor Gebrauch entfernt werden.

 • Eine weitere Spritze mit dem Curare entsprechend 
Ihrer Wahl vorbereiten.



6.  Installierung des Patienten, nachdem 
er seinen Willen bestätigt hat

 • Den Patienten bequem installieren.
 • Kopf bei 45°, leicht zur Seite geneigt, eventuell 

vorherige Sedierung nach Wunsch des Patienten. 
 • ENTWEDER den 100 ml Mini-Baxter mit 3 g 

Thiopental anschließen und ihn bei voller 
Geschwindig keit (max. 5 min) durchlaufen lassen 

 • ODER direkt das Thiopental über 
den 3-Wege-Hahn injizieren

 • ODER die Propofol-Spritzen direkt über den 
3-Wege-Hahn injizieren (unbedingt hier 5 mg 
Midazolam kurz vorher, da schmerzhafte Injektion).

 • Leitungen immer anschließend gut 
durchspülen mit der Infusion. 

 • Das Curare via den 3-Wege-Hahn injizieren. 
 • Die Leitung danach durchspülen. 
 • Nach der Injektion tritt der Hirntod schnell ein, 

die Atmung hört auf, aber das Herz schlägt kurze 
Zeit weiter. Die Haut verändert ihre Farbe.

7. Nach dem Tod

 • Ausfüllen des offiziellen Totenscheins 
mit Angabe eines natürlichen Todes.

 • Ausfüllen des Registrierungsdokuments 
bezüglich der vollzogenen Euthanasie.

8. In den 4 Tagen nach dem Versterben

 • Das Registrierungsdokument muss an die 
zuständige föderale Kommission zur Kontrolle und 
Evaluation per Einschreiben verschickt werden.

 • Das Registrierungsdokument ist auf dem Intranet der 
Webseite www.palliativpflegeverband.com zu finden. 



Zeitlinie

 • Empfang der Anfrage.
 • Einschätzung der Anfrage.
 • Erhalten einer schriftlichen Anfrage.
 • Der Patient konsultiert einen zweiten 

Arzt für dessen Meinung.
 • Durch den Palliativpflegeverband: Information, 

Beratung und Unterstützung für Patient, Familie 
und Pflegepersonal vor Ort wenn nötig.

 • Rückmeldung an den Patienten. 

 • Wenn der Tod in Kürze erwartet wird:
 › Ein Datum festlegen in Absprache mit dem 

Kranken pfleger und Vergewisserung der Verfügbar-
keit des Materials, welches er mitbringen würde. 

 › Die Apotheke beizeiten telefonisch informieren 
und das Rezept zur Apotheke bringen. 

 › Lieferfrist 24 – 48 Stunden.
 › Der Arzt empfängt die Produkte aus 

den Händen des Apothekers.

 • Am Tag vor der Euthanasie:
 › Einschätzen, ob der Zugang schon gelegt wer-

den soll oder erst 30 Minuten vor der Ausfüh-
rung. Überprüfen, ob der IV-Zugang zu gebrauchen 
ist und ob der Krankenpfleger am nächsten Tag 
zur abgemachten Uhrzeit anwesend sein kann. 

 › Abklären, ob ein Anxiolytikum für abends nötig ist.

 • Am vorgesehenen Tag der Euthanasie:
 › Sich versichern, dass der Patient 

weiterhin die Euthanasie wünscht.
 › Erneut den IV-Zugang überprüfen.
 › Wenn Sedierung erwünscht, 10 Minuten vor 

Euthanasie das Midazolam langsam IV verabreichen. 
 › Den 100 ml Mini-Baxter mit 3 g Thiopental 

anschließen und ihn bei voller Geschwindig-
keit (max. 5 min) durchlaufen lassen oder das 
 Thiopental direkt in den 3-Wege-Hahn injizieren 
oder direkt das Propofol injizieren (hier vorab 
unbedingt Midazolam verabreichen).

 › Darauf achten, Curare und Thiopental 
nicht zu mischen: Separate Nadeln und 
beschriftete Spritzen verwenden. Den 
Infusionskreislauf mit 10 ml Nacl durchspülen.

 › 1 Ampulle Curare injizieren. 
 › Die Verlängerung mit der Hydratations-

lösung durchspülen. 
 › Den Tod feststellen: natürlicher Tod.

 • Innerhalb von 4 Tagen: Absenden des 
Registrierungs dokuments.





Material für Port-à-Cath (PAC)

 • 1-2 Gripper-Nadeln in verschieden Größen (19/20)
 • 1 Wundpflege-Set (mit sterilem Tuch inbegriffen)
 • 1 Paar sterile Handschuhe
 • 1 × 20 ml-Spritze mit Nacl zum Spülen
 • 1 großes Tegadermpflaster
 • 5 Alkoholtupfer oder Desinfektionsmittel

Eventuell:
 • Emla Salbe 
 • 1 Temesta 2.5 Exp
 • 2 Ampullen Vit B12 (falls Port-à-Cath verstopft ist)

Material für peripheren Zugang zu 
legen (falls PAC verstopft ist)

 • Alkoholtupfer
 • 1 × IV-Tegaderm
 • Mehrere IV-Katheter
 • 1 × 10 ml-Spritze
 • 1 Abbinde-Schlauch

Material für Euthanasie und 
Medikamentenvorbereitung

 • 250 ml Nacl-Infusion
 • 1 Mini Baxter 100 ml (falls Thiopental 

darin aufgelöst wird)
 • 2 Infusionsbestecke
 • 1 Verlängerung mit 3-Wege-Hahn
 • 4 - 6 Ampullen Nacl 10 ml
 • 4 × 10 ml-Spritzen 
 • 4 × 20 ml-Spritzen
 • 10 Aufziehnadeln

Weiteres Material

 • Sterile Kompressen
 • Kleiner Verband nach Entfernung der Infusion
 • Abwurfbehälter für die Nadeln
 • Mülltüte



Nützliche Links

Palliativpflegeverband Ostbelgien 
www.palliativpflegeverband.com 

Association pour le droit de mourir dans la dignité 
www.admd.be

Médecins End Of Life (EOL) 
www.eol.admd.be

Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie 
www.health.belgium.be 

Kontakt

Palliativpflegeverband Ostbelgien VoG 
Bahnhofstraße 37, 4700 Eupen 
Tel.: 087 56 97 47 
E-Mail: ppv.ostbelgien@palliativ.be

Weitere Infos finden Sie 
auf unserer Webseite unter

www.palliativpflegeverband.com
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Dieser Flyer bezieht sich ausschließlich 
auf die Euthanasie von volljährigen oder für 
mündig erklärte minderjährigen Personen. 
Für die Euthanasie von Minderjährigen sieht 
das Gesetz weitere spezifische Bedingungen 
vor, die in diesem Flyer nicht aufgeführt sind.
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